
VERKEHRSANBINDUNG:U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
HIER Ausfälligkeiten eines Radiomoderators

BEZUG Ihre Anfrage vom14.05.2018
ANLAGE --

GZ 505-511.E-IFG 251-2018 (bitte bei Antwort angeben)

Berlin, 04.06.2018

Sehr geehrter ███████,

auf  Ihre o.g.  Anfrage  auf  Informationszugang  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  des 
Bundes  (IFG),  mit  der  Sie um  die  Übersendung von  Unterlagen  über  Ausfälligkeiten  des 
spanischen Radiomoderators Federico Jiménez Losantos und diplomatische Maßnahmen in 
dieser Angelegenheit bitten, ergeht folgender 

Bescheid:

Es  liegen zu  Ihrer  Anfrage keine  amtlichen  Informationen  gem.  §  2  Ziffer  1 IFG im 
Auswärtigen Amt vor. Ein Anspruch auf Informationszugang gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG 
besteht daher nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gabriele Graf

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin
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Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 
 
Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 
 


